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8 56 DPL 1972 Vorschusse und
Aushilfen

DPL 1972 - Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2026

(1) In berucksichtigungswirdigen Fallen kdnnen einem Beamten oder seinen versorgungsberechtigten Hinterbliebenen
auf Ansuchen unverzinsliche Vorschiusse auf ihre Bezlige gewahrt werden. Die Vorschisse sind durch Abzug von den
monatlichen Beziigen binnen langstens zehn Jahren hereinzubringen und kénnen von Sicherstellungen abhangig
gemacht werden. Scheidet ein Beamter aus dem Dienstverhdltnis aus, so kénnen zur Deckung eines in diesem
Zeitpunkt noch nicht zur Ganze zurlickgezahlten Vorschusses die dem ausscheidenden Beamten selbst zustehenden
Geldanspriche herangezogen werden.

(2) Ist der Beamte oder sein versorgungsberechtigter Hinterbliebener unverschuldet in Notlage geraten oder liegen
sonst berlcksichtigungswurdige Griinde vor, so kann eine nicht riickzahlbare Geldaushilfe gewahrt werden.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 56 DPL 1972 Vorschüsse und Aushilfen
	DPL 1972 - Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972


